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Wer wir sind
Die IHK Niedersachsen ist die Landesarbeits gemeinschaft  
der sieben niedersächsischen Industrie- und Handels kammern:

 • IHK Braunschweig

 • IHK Hannover

 • IHK Lüneburg-Wolfsburg

 • Oldenburgische IHK

 • IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

 • IHK für Ostfriesland und Papenburg

 • IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum

Sie vertritt rund 500.000 gewerbliche Unternehmen  
gegenüber Politik und Verwaltung.
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Die Werbegemeinschaften in Niedersachsen stehen durch die digitale Transformation, den demo-
grafischen Wandel und tiefgreifende Veränderungen sowohl in den Branchen als auch in den 
Standorten vor enormen Herausforderungen. Hinzu kommen die Corona-Pandemie und der  
russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit drastischen Folgewirkungen auf Energie- und Waren-
preise, Lieferketten, Realeinkommen etc. 

Die Probleme des stationären Handels wirken sich unmittelbar auf die personelle und finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Werbegemeinschaften aus. Schließlich wurden deren Mitgliederstruktur 
und Aktivitäten in der Vergangenheit maßgeblich von – häufig inhabergeführten – Handels-
unternehmen und dem ehrenamtlichen Engagement der Unternehmerinnen und Unternehmer 
geprägt, die jahrzehntelang der Magnet und Attraktivitätsfaktor Nr. 1 der Zentren waren.

Trotz der sichtbaren Umbrüche bei der Branchen- und Nutzungsstruktur bleiben Werbegemein-
schaften, Handels- und Gewerbevereine, Stadtteil- und Straßengemeinschaften (im Folgenden 
„Werbegemeinschaften“ genannt) nach wie vor ein zentraler Faktor für die Entwicklung der 
Standorte und für das lokale Marketing. Aber sind sie dafür personell, strukturell und finanziell 
ausreichend ausgestattet? 

Der IHKN-Betriebsvergleich Werbegemeinschaften in Niedersachsen 2023 gibt einen Überblick 
über deren Struktur, Mitgliederzahl und -entwicklung, über die Finanzierung, Herausforderungen 
und Projekte sowie über die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung in ihren Kommunen. 

Die sieben niedersächsischen Industrie- und Handelskammern haben die Werbegemeinschaften 
in Niedersachsen im Sommer 2023 mittels einer Online-Umfrage um eine aktuelle Einschätzung 
gebeten. 62 Werbegemeinschaften aus überwiegend kleinen und mittelgroßen Städten haben 
sich an der Umfrage beteiligt, wofür wir ihnen an dieser Stelle gern unseren Dank aussprechen. 

Niedersächsische Werbegemeinschaften  
in Zeiten des Umbruchs

Anlass zur Sonntagsöffnung in Hilter
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20 zentrale Erkenntnisse

Mitgliedergewinnung und -bindung

  Die Hauptargumente bei der Mitgliedergewinnung 
und -bindung sind die Umsetzung gemeinsamer 
Projekte und Veranstaltungen. 

Herausforderungen

  Der Faktor Mensch bzw. fehlendes Engagement wird 
als größte Herausforderung angesehen. 

Projekte und Erfolgskontrolle

  Die Werbegemeinschaften beleben ihr Quartier mit 
durchschnittlich acht Projekten/Veranstaltungen 
pro Jahr. 

  Neben den Veranstaltungen stellt die Weihnachts-
beleuchtung einen Schwerpunkt der Arbeit dar. 

  In den meisten Kommunen werden weniger als die 
vier pro Jahr möglichen verkaufsoffenen Sonntage 
durchgeführt.

  Nur etwa die Hälfte der Werbegemeinschaften 
misst ihren Erfolg; beispielsweise durch ein Mitglie-
derfeedback, Frequenzmessungen sowie Kunden- 
und Besucherbefragungen.

Zusammenarbeit mit der Kommune 
und der Landespolitik

  Die Werbegemeinschaften agieren sehr selbst-
ständig und in guter Kooperation mit der Verwal-
tung in ihrer Kommune. 

  Ein Drittel der Werbegemeinschaften wünschen 
sich mehr finanzielle Unterstützung und ein  
Viertel mehr personelle Unterstützung durch ihre 
Kommune.

  Unterstützung durch das Land Niedersachsen 
wird insbesondere durch Förderprogramme und 
bei verkaufsoffenen Sonntagen gewünscht.

Organisation

  Die meisten Werbegemeinschaften wurden vor 
1989 gegründet. Neugründungen finden nach wie 
vor statt.

  Fast alle Werbegemeinschaften haben die Rechts-
form des eingetragenen Vereins (e. V.).

Mitgliederstruktur

  Die Anzahl der Mitglieder variiert erheblich von 
elf bis 360. Im Durchschnitt sind es 87.

  Über 75 Prozent der Werbegemeinschaften ver-
zeichnen in den letzten fünf Jahren konstante oder 
wachsende Mitgliederzahlen. 

  Größere Werbegemeinschaften sind weniger von 
schrum pfenden Mitgliederzahlen betroffen. 

  Der Einzelhandel hat nach wie vor die größte Mit-
gliederbasis in den Werbegemeinschaften. Seine 
Dominanz ist allerdings rückläufig. 

Finanzierung

  Der durchschnittliche Jahresetat der Werbegemein-
schaften liegt aktuell bei 56.000 Euro. Jede fünfte 
arbeitet mit einem „Mini-Etat“ von max. 5.000 
Euro.

  Bei etwa zwei Drittel der Werbegemeinschaften 
ist der Etat in den vergangenen fünf Jahren un-
verändert geblieben.

  Vier von zehn Werbegemeinschaften führen Zu-
schüsse der Kommune unter den drei wichtigsten 
Etatquellen auf.

  Etwas mehr als jede zweite Werbegemeinschaft 
erhält Geldleistungen bzw. andere direkte Formen 
der Unterstützung durch ihre Kommune.

  Die Mittel werden fast überall für Projekte und 
kundenorientierte Veranstaltungen bzw. Marketing-
maßnahmen verwendet.



Ergebnisse des Betriebsvergleichs

Organisation
Gründungsjahr

Die meisten Werbegemeinschaften wurden in den 1970er 
und 1980er Jahren gegründet. Drei können mit einer Grün-
dung vor 1945 auf eine sehr lange Historie zurückblicken. 
Aber auch Neugründungen finden nach wie vor statt.  
Immerhin ein Sechstel der Werbegemeinschaften haben 
sich nach dem Jahr 2000 gegründet. Rechtsform der Werbegemeinschaften

Rechtsform

Fast 94 Prozent der Werbegemeinschaften haben die Rechts-
form des eingetragenen Vereins (e. V.) gewählt. Nur rund  
5 Prozent sind als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts  
zusammengeschlossen. 

Eingetragener Verein (e. V.)
94 %

Gesellschaft bürgerlichen  
Rechts (GbR)
5 %

Sonstiges
1 %

n = 61
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

Gründungsjahr der Werbegemeinschaften

Vor 1945 

1945 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

Seit 2010

n = 57
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.
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9

7

15

17

4

3
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Mitgliederstruktur
Aktuelle Mitgliederzahl

Die durchschnittliche Anzahl der Mitglieder beträgt rund 87. 
Knapp die Hälfte der Werbegemeinschaften (48 %) hat 
maximal 75 Mitglieder. Lediglich jeweils vier Werbegemein-
schaften gaben an, entweder maximal 25 und oder mehr 
als 150 Mitglieder zu haben. Die kleinste teilnehmende 
Werbegemeinschaft hat elf Mitglieder, während die größte 
360 Mitglieder zählt. Dabei stehen die Mitgliederzahl und 
die Größe der Kommune in direkter Relation zueinander: je 
größer die Kommune, desto mehr Mitglieder hat die Werbe-
gemeinschaft.

Vertretung der Werbegemeinschaften

Nahezu 90 Prozent der Werbegemeinschaften werden durch 
eine ehrenamtliche Leitung vertreten. Etwa sieben Prozent 
steht eine hauptamtliche Leitung vor. Die Vertretung so-
wohl durch einen ehrenamtlichen Vorstand als auch durch 
eine hauptamtliche Geschäftsführung gibt es lediglich zwei-
mal. Und dass eine Werbegemeinschaft keine Leitungs-
funktionen besetzt, so dass alle Mitglieder für die Organi-
sation sprechen, wurde nur einmal benannt.

Die zeitliche Belastung der ehrenamtlichen Vorstände und/
oder hauptamtlichen Geschäftsführungen der Werbegemein-
schaften ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Über zwei 
Drittel von ihnen sind bis maximal zehn Stunden pro Woche 
für ihre Werbegemeinschaft tätig. Zusammengefasst 29 Pro-
zent der ehrenamtlichen Vorstände und/oder hauptamt-
lichen Geschäftsführungen sind mit mehr als zehn Stunden 
pro Woche für ihre Werbegemeinschaft aktiv.

Vertretung der Werbegemeinschaften

n = 62 
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

Ehrenamtliche Leitung
87 %

Hauptamtliche Leitung
7 %

Ehrenamtliche und   
hauptamtliche Leitung
3 %

Ohne Leitung
3 %

Zeitliche Belastung der Leitungspersonen

Aktuelle Mitgliederzahl

n = 59 
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

n = 60 
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

1 bis 3 Stunden 
27 %

Häufigkeit

bis 25
Mitglieder

26–50 76-10051–75 101-125 126–150 mehr als 
150

mehr als 3 bis 
5 Stunden
22 %

mehr als 5 bis 
10 Stunden
22 %

mehr als 10 bis 15 Stunden
14 %

mehr als 
15 Stunden
15 %

4

11
10

14

10

7

4
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Entwicklung der Mitgliederzahl

Etwas mehr als die Hälfte (54 %) der Werbegemeinschaf-
ten gab an, dass die Mitgliederanzahl in den letzten fünf 
Jahren gleichgeblieben ist. Bei jeweils knapp einem Viertel 
(23 %) der Befragten ist die Mitgliederanzahl in diesem 
Zeitraum gestiegen bzw. gesunken.

Branchenstruktur

Die Branchenstruktur der Werbegemeinschaften zeigt, dass 
Einzelhandelsbetriebe mit rund einem Drittel aller Mitglie-
der die dominierende Branche bilden. Aber auch Dienst-
leistungsunternehmen (23 %), Handwerk und Industrie 
(20 %) sowie Gastronomie und Hotellerie (12 %) sind nen-
nenswert vertreten. 

Bei der Analyse der Mitgliederentwicklung der Werbege-
meinschaften nach verschiedenen Größenklassen fällt auf, 
dass diejenigen mit mehr als 75 Mitgliedern tendenziell 
weniger von einem Schwund betroffen sind als kleinere 
Werbegemeinschaften. Gründe dafür könnten sein, dass in 
kleinen Werbegemeinschaften die Last von wenigen Schul-
tern getragen wird oder dass sich das Wegbrechen eines 
einzelnen Unternehmens (z. B. aufgrund von fehlender Nach-
folge) stärker auswirkt.

Entwicklung der Mitgliederzahl in den vergangenen fünf Jahren

n = 60
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

Entwicklung der Mitgliederzahl nach Größenklassen

mehr als 150 
Mitglieder

101-150 

76-100 

51-75

25-50 

weniger als 
25 Mitglieder

Branchenstruktur

n = 50 (Hinweis: Rundungsbedingte Differenzen)
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

Sonstige
9 %

Handwerk und  
Industrie
20 %

Immobilien- 
eigentümer/innen
2 %Einzelhandel

31 %

Gastronomie/ 
Hotellerie
12 %

Banken und Sparkassen
4 %

Dienstleistungen 
23 %

n = 60 
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

gestiegen 23 %

gleich geblieben 54 %

gesunken 23 % 33 % 67 %

29 % 71 %

20 % 60 % 20 %

27 % 55 % 18 %

40 % 53 % 7 %

13 % 62 % 25 %

 gesunken   gleich geblieben   gestiegen
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Der Einzelhandel ist unabhängig von der Größenklasse der 
Werbegemeinschaften stets die dominierende Branche. 
Dies gilt insbesondere in kleinen Werbegemeinschaften, 
was darauf schließen lässt, dass speziell in kleineren Orten 
der Einzelhandel nach wie vor eine maßgebliche Anker-
funktion einnimmt. 

Fast 90 Prozent der Werbegemeinschaften haben Banken 
und Sparkassen unter ihren Mitgliedern. Dies zeigt, dass 
sich die Finanzbranche intensiv vor Ort engagiert.

Lediglich die Hälfte der Werbegemeinschaften zählt Immo-
bilieneigentümerinnen und Immobilieneigentümer zu ihren 
Mitgliedern und auch deren prozentualer Anteil an der Ge-
samtzahl der Mitglieder in den Werbegemeinschaften ist 
mit knapp zwei Prozent sehr gering.

Branchenstruktur nach Größenklassen

n = 50
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0

 Einzelhandel  Gastronomie/Hotellerie  Banken und Sparkassen  Dienstleistungen  

 Handwerk und Industrie  Immobilieneigentümer/innen  Sonstige 

Gesamt

Mitglieder

Bis 25 51–75 101–12525–50 76–100 126–150 Mehr als 150
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Finanzierung
Etathöhe

Im Jahr 2023 liegt der durchschnittliche Jahresetat pro 
Werbegemeinschaft bei 56.000 Euro. Die Jahresetats weisen 
dabei eine erhebliche Spannbreite zwischen 0 Euro und  
1 Mio. Euro auf. 

Fast die Hälfte (45 %) der Werbegemeinschaften plant mit 
einem Jahresetat zwischen 5.000 Euro und 25.000 Euro. 
Während jede fünfte mit einem „Mini-Etat“ von maximal 
5.000 Euro auskommen muss, weisen 18 Prozent einen 
Etat von über 75.000 Euro aus. Eine Werbegemeinschaft 
mit einem Etat von 0 Euro erhebt lediglich Umlagen für 
kleine Aufmerksamkeiten anlässlich von Jubiläen, Neueröff-
nungen etc.

Die Etathöhe korreliert mit der durchschnittlichen Mit-
gliederzahl der Werbegemeinschaften. Bei einem Jahres-
etat von maximal 5.000 Euro liegt diese bei 46, während 
sie bei einem Etat von mehr als 75.000 Euro 139 Mitglieder 
umfasst.

Entwicklung des Jahresetats

Bei zwei Drittel (65 %) der Werbegemeinschaften hat sich 
der Jahresetat in den letzten fünf Jahren nicht verändert. In 
Anbetracht der Inflation insbesondere in den vergangenen 
beiden Jahren stehen diesen somit preisbereinigt weniger 
Mittel zur Verfügung. Bei 28 Prozent ist der Jahresetat er-
höht worden. Sieben Prozent müssen mit einem geringeren 
Jahresetat auskommen.

Gerade bei Werbegemeinschaften mit einem Jahresetat bis 
5.000 Euro sind Etaterhöhungen die absolute Ausnahme: 
Nur eine von zehn Werbegemeinschaften konnte eine 
Steigerung verbuchen. In der Etat-Kategorie mit mehr als 
75.000 Euro wurde der Jahresetat hingegen bei nahezu der 
Hälfte (44 %) erhöht. Hieraus kann interpretiert werden, 
dass gerade die kleinen Werbegemeinschaften nur einen 
niedrigen Mitgliedsbeitrag durchsetzen können.

Entwicklung des Jahresetats in den vergangenen fünf Jahren 
(nominal)

n = 60
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

gestiegen
28 %

gesunken
7 %

gleich geblieben 
65 %

Die Etathöhe des laufenden Jahres

n = 50 (Hinweis: Rundungsbedingte Differenzen)
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

bis 5.000 Euro
20 %

bis 25.000 Euro
45 %

mehr als  
75.000 Euro
18 %

bis 75.000 Euro
6 %

bis 50.000 Euro
12 %
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Etatstruktur/Mittelherkunft

Bei Benennung der jeweils drei wichtigsten Finanzierungs-
quellen zeigt sich, dass nahezu jede Werbegemeinschaft 
(98 %) ihren Etat aus Mitgliedsbeiträgen speist. Vollständig 
abhängig von diesen Beiträgen ist jede elfte. Eine Werbe-
gemeinschaft erhebt Umlagen an Stelle von Mitgliedsbei-
trägen.

Rund vier von zehn Werbegemeinschaften geben Zuschüsse 
der Kommune (zu denen aufgrund der erforderlichen kom-
munalen Co-Finanzierung auch Landesfördermittel gerech-
net werden) sowie Erlöse aus Projekten und Umlagen für 
Projekte einschließlich Veranstaltungen als wesentliche 
Finanzierungsquellen an. Geldspenden zählen bei knapp 
einem Fünftel zu den drei wichtigsten Einnahmequellen.

Unterstützung durch die Kommune

Rund jede zweite Werbegemeinschaft (51 %) erhält eine 
direkte finanzielle Unterstützung („Geldleistungen“) durch 
ihre Kommune. Dabei zählen die Zuschüsse von Kommunen 
bei vier von zehn (41 %) zu den drei wichtigsten Finanz-
quellen. 

Knapp über die Hälfte der Werbegemeinschaften (54 %) 
erhält andere Formen der Unterstützung durch ihre Kom-
mune wie Sachleistungen, Dienstleistungen oder durch 
Personal. Häufig sind dies beispielsweise Bauhofleistun-
gen, kostenfreie Straßensperrungen oder -reinigungen bei 
Veranstaltungen, aber auch Unterstützung bei Büroleis-
tungen oder Gebührenerlasse.

Eine Kombination aus finanziellen Leistungen und anderen 
Formen kommunaler Unterstützung erhält rund ein Viertel 
der Werbegemeinschaften (24 %). Auf jegliche Form der 
Unterstützung durch die eigene Kommune müssen 17 Pro-
zent verzichten; und rund drei Prozent geben an, eine sol-
che Unterstützung nicht für erforderlich zu halten. 

Zusammensetzung des Jahresetats (max. drei wichtigste Quellen)

Mitgliedsbeiträge

Zuschüsse der Kommune
(auch Landesfördermittel)

Erlöse aus Projekten
(einschl. Veranstaltungen)

Umlagen für Projekte
(einschl. Veranstaltungen)

Geldspenden

n = 61
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

39 %

98 %

38 %

18 %

41 %

Unterstützung durch die Kommune

Ja, in Form von Geldleistungen

Nein, keine Unterstützung

Nein, keine Unterstützung
erforderlich

Ja, in Form von Sachleistungen/
Dienstleistungen/Personal

Ja, sowohl in Form von Geld-
leistungen als auch in Form  
von Sachleistungen/Dienst-
leistungen/Personal

n = 59
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

24 %

51 %

17 %

3 %

54 %
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Verwendung des Jahresetats

Von der Höhe des Jahresetats hängt häufig ab, welche  
Aktivitäten eine Werbegemeinschaft durchzuführen vermag. 
Bei nahezu allen Werbegemeinschaften (95 %) gehört die 
Durchführung von Projekten wie beispielsweise die Finan-
zierung einer gemeinsamen Weihnachtsbeleuchtung sowie 
die Durchführung von kundenorientierten Veranstaltungen 
zu den drei wichtigsten Verwendungsarten des Jahres-
etats. Zwei Werbegemeinschaften verwenden hierauf sogar 
ihren gesamten Jahresetat. An zweiter und dritter Stelle 
folgen mit 85 Prozent bzw. 56 Prozent die Durchführung 
von Marketingmaßnahmen (online & print) bzw. die Stand-
ortwerbung.

Jede siebte Werbegemeinschaft (14 %) zahlt Gehalt für 
hauptamtliche Mitarbeitende. Jeweils sieben Prozent ent-
schädigen ehrenamtliche Mitarbeitende für ihren Aufwand 
oder bieten eine Weiterbildung/Qualifizierung für Mit-
glieder an. Unter „Sonstiges“ werden folgende Verwen-
dungsarten aufgeführt: kleine Aufmerksamkeiten anläss-
lich Jubiläen, Neueröffnung etc., Schulprojekte, Azubi- und 
Praktikantenförderung, 520-Euro-Kraft als Assistenz.

Verwendung des Jahresetats (max. drei wichtigste Verwendungsarten)

Durchführung von Projekten 
und kundenorientierten
Veranstaltungen

Marketingmaßnahmen  
(online & print)

Gehalt für hauptamtliche  
Mitarbeitende

Weiterbildung/Qualifizierung  
für Mitglieder

Sonstiges

Aufwandsentschädigung für  
ehrenamtliche Mitarbeitende

Standortwerbung

n = 59
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

56 %

95 %

14 %

7 %

7 %

7 %

85 %
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Mitgliedergewinnung und -bindung
Werbegemeinschaften leben durch ihre Mitglieder und  
sind von ihrem Engagement abhängig. Neue Mitglieder zu 
gewinnen und diese langfristig zu binden, zählt daher zu 
den zentralen Herausforderungen. Die Frage nach den drei 
Hauptargumenten bei der Mitgliedergewinnung und -bin-
dung zeigt, dass in erster Linie die Umsetzung gemein-
samer Projekte (63 %) und Veranstaltungen (58 %) über-
zeugt. Die gemeinsame Standortwerbung geben dagegen 
nur 37 Prozent der Befragten als zugkräftiges Argument 
an. Ähnliches gilt für das Netzwerken (34 %), eine gemein-
same Online-Präsenz (31 %) oder eine(n) gemeinsame(n) 
Kundenkarte/Stadtgutschein (31 %).

Die (Mit-)Gestaltung des Standortes durch politische Inter-
essenvertretung wird nur von etwa jeder fünften der  
antwortenden Werbegemeinschaften als Argument zur Mit-
gliedergewinnung aufgeführt. Kaum eine Rolle spielen finan-
zielle Vorteile (5 %) und Weiterbildungsangebote (3 %).

Über die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten hinaus wer-
den folgende Argumente zur Mitgliedergewinnung und 
-bindung genannt: Azubi und Praktika, direkte Ansprache 
von Neugründungen, Vereinbarungen in Mietverträgen.

Argumente zur Mitgliedergewinnung und -motivation (max. drei wichtigste Argumente)

63 %

31 %

58 %

31 %

37 %

19 %

34 %

5 %

3 %

n = 62
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

Gemeinsame Projekte (Weihnachtsbeleuchtung o. ä. Gestaltungsaktionen) 

Gemeinsame Durchführung von kundenorientierten Veranstaltungen

Gemeinsame Standortwerbung

Netzwerken

Gemeinsame Online-Präsenz

Gemeinsame(r) Kundenkarte/Stadtgutschein

(Mit-)Gestaltung des Standortes durch politische Interessenvertretung

Finanzielle Vorteile der Mitgliedschaft (z. B. Rahmenverträge mit Energieversorgern)

Weiterbildung, vermittelt oder durchgeführt durch die Werbegemeinschaft
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Konzentration der Aufgaben auf wenige Mitglieder

Geringe Mitwirkungsbereitschaft der Mitglieder bei gemeinsamen Aktivitäten

Fehlende Bereitschaft bei Mitgliedern, Verantwortung zu übernehmen

Strukturwandel vor Ort und in der Mitgliederstruktur

Fehlendes Interesse an einer Mitgliedschaft

Zu schmale Finanzbasis

Mitgliederschwund

Fehlende Lösungen für den Umgang mit Nicht-Mitgliedern im Standortumfeld

Geringe Bereitschaft zur Zusammenarbeit seitens der Kommune

Mangelnde Ideen für neue Aktivitäten

Herausforderungen

Projekte und Erfolgskontrolle

Bei der Frage nach den fünf größten (internen und externen) 
Herausforderungen wird deutlich, dass das nur begrenzte 
Engagement der Mitglieder die größte Herausforderung 
der Werbegemeinschaften ist. So geben rund drei Viertel 
der befragten Werbe gemeinschaften an, dass sich die Auf-
gaben auf nur wenige Mitglieder konzentrieren. Jeweils 
rund zwei Drittel der Teilnehmenden benennen die geringe 
Mitwirkungsbereitschaft der Mitglieder, sich bei gemein-
samen Aktivitäten zu beteiligen (66 %) und Verantwortung 
zu übernehmen (63 %) als Problem. 

Anzahl der jährlich durchgeführten 
Projekte

Die Kernaufgabe vieler Werbegemeinschaften ist die 
Durchführung gemeinsamer Projekte. Im Durchschnitt hat 
jede der antwortenden Werbegemeinschaften jährlich 
etwa acht Projekte durchgeführt. Dies unterstreicht den 
erheblichen Aufwand, der hier weit überwiegend ehren-
amtlich betrieben wird.

Den Strukturwandel vor Ort und in der Mitgliederstruktur 
zählt mehr als jede zweite Werbegemeinschaft (55 %) zu 
den Hauptproblemfeldern. Generell fehlendes Interesse an 
einer Mitgliedschaft beklagen 52 Prozent.

Als weniger herausfordernd werden die Finanzen (26 %), 
ein Mitgliederschwund (21 %), fehlende Lösungen für den 
Umgang mit Nicht-Mitgliedern (19 %) oder eine geringe 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit seitens der Kommune 
(16 %) beurteilt. An Ideen für neue Aktivitäten scheint es 
nicht zu mangeln – nur 11 Prozent der Befragten nennen 
dies als Hindernis.

Die größten Herausforderungen (max. fünf größte Herausforderungen)

76 %

66 %

63 %

55 %

52 %

26 %

21 %

19 %

16 %

11 %

n= 62
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.
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n = 60
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Anzahl und Arten der durchgeführten Projekte

Die Anzahl der von den Werbegemeinschaften durchgeführ-
ten Projekte und Veranstaltungen hat sich in den letzten 
fünf Jahren kaum verändert. 56 Prozent der antwortenden 
Werbegemeinschaften gaben eine gleichbleibende Anzahl 
an. Den 23 Prozent an Rückmeldungen mit einer gesunkenen 
Anzahl an Projekten stehen 19 Prozent mit einer gestiege-
nen Projektanzahl gegenüber. Die lokalen Akteure vor Ort 
waren somit trotz der Corona-Pandemie sehr aktiv und sind 
dies auch weiterhin.

Für fast drei Viertel der Werbegemeinschaften sind die 
Weihnachtsbeleuchtung bzw. ähnliche Gestaltungsaktio-
nen der am häufigsten benannte Projektansatz. Für mehr 
als zwei Drittel ist die Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit verkaufsoffenen 
Sonntagen ebenfalls ein häufig benannter Schwerpunkt. 

Mit immerhin 61 Prozent folgen die Veranstaltungen ohne 
Zusammenhang mit verkaufsoffenen Sonntagen. Viele da-
von sprechen nur kleinere spezielle Zielgruppen an. Andere 

werden vermutlich durchgeführt, weil wegen der unsiche-
ren Rechtslage und aufgrund von Klagen gegen die Durch-
führung verkaufsoffener Sonntage diese nicht mehr bzw. 
seltener durchgeführt werden.

Ebenfalls häufig benannt wurden Projekte im Bereich  
gemeinsamer Kunden- und/oder Gutscheinkarten (39 %), 
Imagekampagnen (37 %) und Online-Aktivitäten (37 %). 

Unter den Online-Aktivitäten dominieren der eigene Inter-
netauftritt sowie die Nutzung von Social-Media-Kanälen 
wie Facebook, Instagram oder X (ehemals Twitter). Weitere 
Nennungen: Gutscheinsysteme, Gewinnspiele, Mitgestal-
tung Dorf-App und Umfragen.

Für mehr als jede vierte Werbegemeinschaft (27 %) stellen 
auch soziale Projekte einen Aufgabenschwerpunkt dar. 
Neben der Inklusion gibt es ein weites Feld unterschied-
licher Aktionsfelder von der Unterstützung bedürftiger  
Familien über die Tafeln, Ferien- und Weihnachtsaktionen 
für Kinder bis hin zu Geld- und Sachspenden für Wohl-
tätigkeitstombolas. Zudem wurde hier mehrfach die Orts-
verschönerung mit Mobiliar, Spielgeräten und Grünanlagen 
benannt.
 
Unter „Sonstiges“ erfolgten folgende Projektbenennungen: 
 Besichtigungen, 
 bewegende Themen der Bürger, 
 Begrünung, 
 Pflege der Straße, 
 IHK-Imagekampagne „Heimat shoppen“, 
 Stadtgutschein, 
 Azubi- und Praktikantentage, 
 Weihnachtsgewinnspiel, 
 monatlicher Stammtisch mit Vorträgen, 
 Gewerbeschau, 
 Schulprojekte und 
 gegenseitige Firmenbesuche.

Veränderung der Anzahl durchgeführter Projekte 
(einschl. Veranstaltungen)

n = 62
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.
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Arten durchgeführter Projekte einschließlich Veranstaltungen (Mehrfachnennungen möglich)

74 %

68 %

61 %

39 %

37 %

37 %

27 %

6 %

n = 62
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

Weihnachtsbeleuchtung o. ä. Gestaltungsaktionen

Veranstaltungen in Verbindung mit verkaufsoffenen Sonntagen

Veranstaltungen ohne Verbindung mit verkaufsoffenen Sonntagen

Kundenkarte/Gutscheinheft

Imagekampagnen

Online-Aktivitäten

Soziale Projekte

Interne Schulungen/Seminare
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Veranstaltungen und verkaufsoffene Sonntage

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Ladenöffnungs- 
und Verkaufszeiten (NLöffVZG) müssen für verkaufsoffene 
Sonntage komplexe Regeln eingehalten werden. Sie kön-
nen nur genehmigt werden, wenn es einen Anlass dafür 
gibt - das ist in der Regel eine Veranstaltung. Diese Ver-
anstaltung muss an verkaufsoffenen Sonntagen eine grö-
ßere Anzahl an Besucher/inne/n erwarten lassen, als die 
Öffnung der teilnehmenden Betriebe.

Die in nicht prädikatisierten Kommunen vorgegebene Ober-
grenze von vier verkaufsoffenen Sonntagen je Quartier/
Betrieb (in Ausflugsorten acht) wurde lediglich von fünf 
Standorten vermeldet. 

Die meisten Werbegemeinschaften (insgesamt 20) führen 
zwei verkaufsoffene Sonntage durch. Eine Werbegemein-
schaft meldete 15 verkaufsoffene Sonntage. Dies ist nur 
im Rahmen der Sonderregelung im NLöffVZG (§ 4) für Kur-,  
Erholungs-, Ausflugs- und Wallfahrtsorte möglich.

Erfolgsmessung 

Knapp die Hälfte (44 %) der Befragungsteilnehmer hat  
angegeben, den Erfolg ihrer Veranstaltungen zu messen. 
Wichtigstes Instrument ist dabei das Feedback der eigenen 
Mitglieder (31 %). An gut einem Viertel der Standorte wird 
die Passantenfrequenz technisch gemessen und an gut einem 
Fünftel erfolgt eine Besucher- und Kundenbefragung. 

Über die Frequenzmessung und die Befragungen können 
die Werbegemeinschaften wertvolle Daten generieren, die 
unter anderem bei der zukünftigen Beantragung von ver-
kaufsoffenen Sonntagen hilfreich sein können.

16 Prozent der Werbegemeinschaften messen den Veranstal-
tungserfolg über die Umsatzentwicklung der Mitglieder; 
acht Prozent werten das Kundenfeedback in einschlägigen 
Online-Bewertungsportalen wie Google, Instagram oder 
Tripadvisor aus. Zusätzlich benannt wurde auch noch die 
Auswertung der Teilnehmerkarten von Gewinnspielen.

Sieben Werbegemeinschaften haben diese Frage mit Null 
beantwortet, 11 Werbegemeinschaften haben hierzu keine 
Angaben gemacht. Diese Zahlen dürften der erheblichen 
Rechtsunsicherheit geschuldet sein, die mit der Beantra-
gung verkaufsoffener Sonntage verbunden ist.

8 %

Arten der Erfolgsmessung

Feedback der Mitglieder

Frequenzmessungen

Kunden- /Besucherbefragungen

Umsatzentwicklung der Mitglieder

Feedback der Kunden in  
Online-Bewertungsportalen

n = 62
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.
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Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.
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Zusammenarbeit mit der Kommune
Die Zusammenarbeit der Werbegemeinschaften mit der 
Kommune wird erfreulicherweise überwiegend positiv be-
wertet. Der Großteil arbeitet optimal bzw. gut mit der 
Kommune zusammen (57 %). Knapp ein Drittel bewertet 
die Zusammenarbeit als akzeptabel (29 %). Nur von rund 
jeder neunten Werbegemeinschaft wird sie als schlecht 
bewertet. 

Die Werbegemeinschaften arbeiten sehr eigenständig. 
Unterstützung wünschen sie sich insbesondere durch ein 
Förderprogramm des Landes speziell für Werbegemeinschaf-
ten (51 %) sowie bei verkaufsoffenen Sonntagen (46 %) – 
also bei Themen im Verantwortungsbereich des Landes. 
Auch bei Veranstaltungen wäre ein Mehr an Unterstüt-
zung sowohl in praktischer (45 %) als auch in organisato-
rischer Form (40 %) aus Sicht vieler Werbegemeinschaften 
wünschenswert. Hier wäre dann die eigene Kommune ge-
fordert.

Zudem sprechen sich rund ein Drittel der Werbegemein-
schaften für mehr finanzielle Unterstützung und ein Viertel 
für mehr personelle Unterstützung durch ihre Kommune 
aus.

In den Freitextantworten gaben die Werbegemeinschaften 
zudem weitere Punkte an, wo „der Schuh drückt“: Während 
sie mit der Anerkennung ihrer Arbeit durch die Gemeinde-
spitze (Bürgermeisterin/Bürgermeister) oftmals zu frieden 
sind, fehlt einigen Ehrenamtlichen die Bestätigung durch 
den Rat und die Verwaltung. Optimierungsbedarf wird auch 
in einer intensiveren Verzahnung und einem bes seren Aus-
tausch mit dem Stadtmarketing gesehen. Passend dazu 
wurde der Wunsch nach einer grundsätzlich höheren Bereit-
schaft der Kommune geäußert, sich mit Themen der Innen-
stadt zu befassen und darauf aufbauend eine gemeinsame 
Strategie und die Aufstellung eines Zukunftskonzepts zu 
entwickeln. Speziell zu aktuell vielerorts diskutierten Mo-
bilitätsstrategien wurde ferner die „Aufgabe der Blockade-
haltung bei der Parkplatzproblematik“ gewünscht.

Bewertung der Zusammenarbeit mit der Kommune

n= 62
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.
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Themenfelder für Wunsch nach mehr Unterstützung

51 %

46 %

45 %

40 %

32 %

25 %

n = 62
Quelle: IHK Niedersachsen (2023): Eigene Erhebung.

Eigenständiges Förderprogramm des Landes Niedersachsen für Werbegemeinschaften 

Mehr politsche Unterstützung beim Thema „verkaufsoffene Sonntage“ 

Praktische Unterstützung bei Veranstaltungen (z. B. durch den Bauhof) 

Organisatorische Unterstützung der Kommune bei Veranstaltungen (z. B. in Haftungsfragen) 

Finanzielle Unterstützung der Werbegemeinschaft seitens der Kommune

Personelle Unterstützung
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